
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 
 
ORTSRECHT 
DER 
STADT AICHACH 

 
Erste Änderungssatzung zur Satzung für die
städtischen Kindergärten der Stadt Aichach

(Kindergartensatzung) 
vom 10. Dezember 2001 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 



 
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
in der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.12.2005 
(GVBl S. 659 und 665) erlässt die Stadt Aichach folgende 
 
 
 
 
Erste Änderungssatzung zur Satzung für die städtischen Kindergärten der 
Stadt Aichach (Kindergartensatzung) vom 10. Dezember 2001 
 
 
 

§ 1 
 
 

§ 1 Abs. 2 – wird wie folgt geändert: 
 
Die Worte „Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Kindergartengesetzes“  werden durch die Worte 
„Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Kinderbildungs- und betreuungsgesetz „ ersetzt. 
 
§ 3 Abs. 2 – erhält folgende Fassung: 
 
       (2) Die Rechte und Pflichten des Elternbeirates ergeben sich aus Art. 14 des Bayerischen              
             Kinderbildungs- und –betreungsgesetzes. 
 
§ 9 – erhält folgende Fassung: 
 

(1) Das Besuchsjahr für den Kindergarten beginnt am 1. September und endet am 31. 
August. 

 
(2) Der Kindergarten bleibt im Monat August für drei Wochen und in der Zeit vom 24.12. 

bis 06.01. geschlossen. 
 
(3) Der Kindergarten bleibt an gesetzlichen Feiertagen geschlossen. 

 
 
§ 12 – wird wie folgt geändert: 
 
In Satz 1 werden die Worte „§ 539 Abs. 1 Nr. 14 a der Reichsversicherungsordnung“ durch 
die Worte „§ 2 Abs. 1 Nr. 8a Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Unfallversicherung- “  ersetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 2 

 
 

§ 14 – erhält folgenden neuen Inhalt 
 
Diese erste Änderungssatzung zur Kindergartensatzung tritt am 01.09.2006 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Aichach, den 28.07.2006 
 
 
 
 
Klaus Habermann 
Erster Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsvermerk 
Die 
 
Erste Änderungssatzung zur Satzung für die städtischen Kindergärten der  

Stadt Aichach (Kindergartensatzung) vom 10. Dezember 2001 
 
wurde in der Stadt Aichach, Rathaus, Stadtplatz 48, 86551 Aichach, I. Stock, Zimmer Nr. 
103, zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Gemeindetafeln 
hingewiesen. Die Anschläge wurden am 10.08.2006 angeheftet und am 02.09.2006 wieder 
enfernt. 
 
Aichach, den 02.09.2006 
                              
 
 
Klaus Habermann 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 


